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Am 25. März 2014 hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig die Aufstellung  
des Bebauungsplans mit örtlicher Bauvorschrift „Holzmoor-Nord“, GL 51, beschlossen. In 
diesem Gebiet wohnen seit Jahrzehnten Personen, zum Teil in gut ausgebauten, teilweise 
sogar zweigeschossigen Häusern, die bei Umsetzung der Pläne des neuen Eigentümers ihre 
Häuser verlassen müssten. Nach Aussage des Investors sind 21 Häuser betroffen (Braun-
schweiger Zeitung vom 25. März 2014), für die offenbar jahrelang Grundsteuer an die Stadt 
Braunschweig gezahlt wurde. 
 
In diesem Zusammenhang stellten Sie folgende Fragen: 
 
1. Wie viele Personen werden mit Haupt- und Nebenwohnung in diesem Gebiet im Mel-

deregister der Stadt Braunschweig geführt? 
 
Antwort: 
In diesem Gebiet werden im Melderegister der Stadt 30 Personen mit Hauptwohnsitz und 
eine Person mit Nebenwohnsitz geführt. 
 
 
2. Für wie viele Gebäude in dem genannten Gebiet wurde von der Stadt Grundsteuer  

erhoben? 
 
Antwort: 
Der Grund und Boden des geplanten Baugebietes „Im Holzmoor-Nord“ gehörte zwei Eigen-
tümern, die an den Investor verkauft haben. Für insgesamt 22 Gebäude auf dem Gebiet 
wurde Grundsteuer auf Grundlage der Grundsteuermessbescheide des Finanzamtes erho-
ben.  
 
Eigentümer A gehörte der Grund und Boden, auf dem die 14 Häuser stehen, die zur Grund-
steuer „auf fremden Grund und Boden“ veranlagt wurden, in der Liste unter den Nummern 1 
bis 14. Von den dort zur Grundsteuer veranlagten Personen sind acht Personen dort gemel-
det, sechs Personen haben eine andere Meldeanschrift, sind folglich dort nicht wohnhaft.   
 
Von den anderen acht Grundsteuerbescheiden ergingen an den Eigentümer A zwei und an 
den Eigentümer B sechs Bescheide, sowohl für den Boden, wie auch für die Gebäude. Die 
Eigentümer sind nicht dort wohnhaft. 



3. Welches ist der längste und welches der kürzeste Zeitraum (in Jahren), für den die 
Stadt Grundsteuer für eines der Häuser erhoben hat? 

 
Antwort: 
Seit dem Jahr 1974 wurde für dieses Gebiet Grundsteuer auf Grundlage der Grundsteuer-
messbescheide des Finanzamtes für die Grundstücke und die Gebäude erhoben. 
 
Bei einem Eigentumswechsel an den Grundstücken erfolgte die Zurechnung des Finanzam-
tes jeweils auf den neuen Eigentümer. Eigentümer A zahlte seit 10 Jahren und Eigentümer B 
seit 40 Jahren Grundsteuer. 
 
Die Zurechnung des Finanzamtes für die Besteuerung der Gebäude auf fremden Grund und 
Boden erfolgte jeweils auf den aktuellen Besitzer. Von den dort gemeldeten Personen, die 
zur Grundsteuer für ein Gebäude auf fremden Grund und Boden veranlagt waren, haben drei 
Personen seit 1974 Grundsteuer gezahlt. Eine Person zahlt seit 33 Jahren, eine Person seit 
31 Jahren, eine Person seit 27 Jahren, eine Person seit 26 Jahren und eine weitere Person 
seit 25 Jahren Grundsteuer. 
 
Von den dort nicht gemeldeten, also nicht wohnhaften Personen, zahlten zwei Personen seit 
24 Jahren, eine Person seit fünf Jahren, eine Person seit vier Jahren, eine Person seit drei  
Jahren und eine Person seit einem Jahr Grundsteuer. 
 
Aus der beigefügten, auf Grund des Steuergeheimnisses anonymisierten Liste, sind die  
Besteuerungsgrundlagen ersichtlich. 
 
Die Mitteilung an den Verwaltungsausschuss (Drucksache 13605/14) zu den Fragen des  
Planungs- und Umweltausschusses vom 19. März 2014 wird zur Vollständigkeit beigefügt. 
 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Geiger 
 
Anlage 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
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Überschrift, Sachverhalt 
Entwicklung „Holzmoor -Nord“, Fragestellung zur Grundsteuer aus dem Planung s- und 
Umweltausschuss am 19. März 2014  
 


 
Die Fragen aus dem Planungs- und Umweltausschuss vom 19. März 2014 beantworte ich wie 
folgt: 
 
1. Wurde von den Pächtern Grundsteuer erhoben? 


 
Von den Pächtern, die der Steuerabteilung bekannt sind, wurde seit Jahrzehnten Grundsteuer 
erhoben. Da der Steuerabteilung nicht alle Pächter, sondern nur die, für die das Finanzamt ei-
nen Grundsteuermessbescheid erlassen hat, bekannt sind, ist nicht auszuschließen, dass es 
auf dem Gelände auch Pächter gab, die nicht zur Grundsteuer herangezogen wurden. 
 
2. Wenn ja, auf welcher Grundlage wurde Grundsteuer erhoben? 


 
Den Veranlagungen zur Grundsteuer lagen Grundsteuermessbescheide des Finanzamtes 
Braunschweig-Altewiekring zu Grunde. Die Bewertung erfolgte für Gebäude auf fremden Grund 
und Boden. 
 
Im August 2013 hat das Finanzamt Braunschweig-Altewiekring die Einheitswertbescheide und 
die Grundsteuermessbescheide mit Wirkung zum 1. Januar 2013 mit folgender Begründung 
aufgehoben: 
„Die Aufhebung erfolgt, weil festgestellt wurde, dass die bisherige Bewertung als Gebäude mit 
fremden Grund und Boden fehlerhaft ist. Es handelt sich ausschließlich um Pachtfläche. Ein 
Vertrag, aus dem hervorgeht, dass ein Gebäude auf fremden Grund und Boden vom Pächter 
errichtet werden darf, liegt dem Finanzamt nicht vor.“ 
 
Bei diesen Grundsteuermessbescheiden des Finanzamtes handelt es sich um Grundlagen-
bescheide, denen gemäß § 175 Abgabenordnung (AO) Bindungswirkung zukommt. Entspre-
chend wurden die Grundsteuerbescheide erlassen, mit denen die Veranlagungen für die Päch-
ter zur Grundsteuer mit Wirkung zum 1. Januar 2013 aufgehoben wurden. Da die Bescheide für 
die Jahre ab 2012 und früher bestandskräftig sind, erfolgte daher keine Rückerstattung. 
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3. Hängt ggf. der Eigentümerwechsel mit der erwähnten Rückerstattung zusammen? 


 
Die Rückerstattung erfolgte aufgrund der Aufhebungen der Grundsteuermessbescheide, die 
das Finanzamt im August 2013 mit Wirkung zum 1. Januar 2013 bekannt gegeben hat. Folglich 
mussten die bereits für 2013 von den Pächtern gezahlten Beträge zurückerstattet werden 
 
Die Finanzverwaltung hat am 12. Dezember 2013 mit einem Grundsteuermessbescheid die 
Neuveranlagung des Mietwohngrundstücks Im Holzmoor 13 E – G und 14 D – L mit Wirkung 
zum 1. Januar 2013 auf den neuen Eigentümer erlassen. 
 
4. Durften sich die grundsteuerzahlenden Pächter als faktische Eigentümer erachten? 


 
Die Besteuerung der Pächter erfolgte für Gebäude auf fremden Grund und Boden und nicht 
aufgrund von Eigentum. Aus dem Grundsteuermessbescheid, der den Pächtern zugeht, ist er-
sichtlich, dass es sich um eine solche Besteuerung handelt. Insofern war den Pächtern be-
kannt, dass sie nicht Eigentümer des Grundstücks sind und durften sich faktisch auch nicht als 
solche betrachten. 
 
I. V. 
 
gez. 
 
Geiger 
 








Bewertungen als Gebäude auf fremden Grund und Boden


Lage Zeitraum Bemerkungen


1 Person dort gemeldet Im Holzmoor 14 x 01.01.1981 Voreigentümer bereits ab 1974


2 Person dort gemeldet Im Holzmoor 14 x 01.01.1987 Voreigentümer bereits ab 1974


3 Person nicht dort gemeldet Im Holzmoor 15 x 01.01.1990 Voreigentümer bereits ab 1974


4 Person nicht dort gemeldet Im Holzmoor 15 x 01.01.1990 Voreigentümer bereits ab 1974


5 Person dort gemeldet Im Holzmoor 14 x 01.01.1983 Voreigentümer bereits ab 1974


6 Person dort gemeldet Im Holzmoor 14 x 01.01.1989 Voreigentümer bereits ab 1974


7 Person dort gemeldet im Holzmoor 14 x 01.01.1974


8 Person dort gemeldet Im Holzmoor 14 x 01.01.1974


9 Person dort gemeldet Im Holzmoor 14 x 01.01.1974


10 Person dort gemeldet Im Holzmoor 13 x 01.01.1988 Voreigentümer bereits ab 1974


11 Person nicht dort gemeldet Im Holzmoor 13 x 01.01.2011 Voreigentümer bereits ab 1974


12 Person nicht dort gemeldet Im Holzmoor 14 x 01.01.2010 Voreigentümer bereits ab 1974


13 Person nicht dort gemeldet Im Holzmoor 13 x 01.01.2009 Voreigentümer bereits ab 1974


14 Person nicht dort gemeldet Im Holzmoor 13 x 01.01.2013 Voreigentümer bereits ab 1974


Bewertungen als Einfamilienhäuser (Grund und Boden plus Gebäude)


15 Eigentümer A Im Holzmoor 14 x 01.01.2005 Voreigentümer bereits ab 1974


16 Eigentümer A Im Holzmoor 14 x 01.01.2005 Voreigentümer bereits ab 1974


Bewertung Grund und Boden ohne Gebäude


Eigentümer A Im Holzmoor 13 xx  und 14 xx 01.01.2005 Voreigentümer bereits ab 1974


Bewertung Stückländerei


Eigentümer A Querum Flur 2 Flst. X 01.01.2004 Voreigentümer bereits seit 1974


Bewertungen als Ein-/Zweifamilienhauser Grund und Boden plus Gebäude


17 Eigentümer B Im Holzmoor 15 x 01.01.1974


18 Eigentümer B Im Holzmoor 13 x 01.01.1974


19 Eigentümer B Im Holzmoor 15 x 01.01.1974


20 Eigentümer B Im Holzmoor 13 x 01.01.1981


21 Eigentümer B Im Holzmoor 13 x 01.01.1982


Bewertung Stückländerei


Eigentümer B Querum Flur 2 Flst. X 01.01.1974


Bewertungen als Ein-/Zweifamilienhauser Grund und Boden plus Gebäude


22 Eigentümer B Im Holzmoor 13 x 01.01.1974





